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Gremium Sitzungsdatum Art der Behandlung

Haupt- und Finanzausschuss 18.03.2010 Beratung

Rat der Stadt Bergisch Gladbach 25.03.2010 Entscheidung

Tagesordnungspunkt

Jahresabschluss 2008 der Stadtverkehrsgesellschaft Bergisch Gladbach
mbH

Beschlussvorschlag:

Nach Prüfung und Billigung der vorgelegten Unterlagen durch den Aufsichtsrat der 
Stadtverkehrsgesellschaft mbH wird der Bürgermeister als Vertreter der Gesellschafterin, 
Stadt Bergisch Gladbach, bevollmächtigt,

1. in  der  Gesellschafterversammlung  den  Jahresabschluss  2008  der 
Stadtverkehrsgesellschaft  Bergisch  Gladbach  mbH  festzustellen;  die  Gewinn-  und 
Verlustrechnung weist zum 31.12.2008 einen Jahresverlust in Höhe von 169.918,64 € 
aus; der aus der Kapitalrücklage abzudecken ist und

2. den  Aufsichtsrat  und  den  Geschäftsführer  der  Stadtverkehrsgesellschaft  Bergisch 
Gladbach mbH zu entlasten.
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Sachdarstellung / Begründung:

Allgemeines

Entsprechend den Bestimmungen des Gesellschaftsvertrages wurde der Jahresabschluss 2008 
(Bilanz,  Gewinn-  und  Verlustrechnung,  Anhang)  sowie  der  Lagebericht  durch  die 
Geschäftsführung entsprechend den für große Kapitalgesellschaften geltenden Vorschriften 
des Dritten Buches des Handelsgesetzbuches aufgestellt und den gewählten Abschlussprüfern 
vorgelegt.

Die  Geschäftsführung  hat  den  Jahresabschluss  zusammen  mit  dem Lagebericht  und  dem 
Prüfungsbericht des Abschlussprüfers unverzüglich nach Eingang des Prüfungsberichtes der 
Gesellschafterin zur Feststellung des Jahresabschlusses und gleichzeitig dem Aufsichtsrat zur 
Prüfung vorzulegen. Der Bericht des Aufsichtsrates über das Ergebnis seiner Prüfung ist der 
Gesellschafterin  zusammen  mit  dem  Vorschlag  über  die  Ergebnisverwendung  ebenfalls 
unverzüglich vorzulegen. 

Da der  Bürgermeister  in  der  Gesellschafterversammlung  als  bestellter  Vertreter  der  Stadt 
Bergisch  Gladbach,  als  alleinige  Gesellschafterin,  unmittelbar  den  Weisungen  des  Rates 
unterstellt  ist,  soll  der  Bürgermeister  durch  den  Rat  bevollmächtigt  werden,  den 
Jahresabschluss 2008 festzustellen und über die Verwendung des Ergebnisses zu entscheiden.

Die Stadt Bergisch Gladbach als Gesellschafterin hat spätestens bis zum Ablauf der ersten 8 
Monate  des  Geschäftsjahres  über  die  Feststellung  des  Jahresabschlusses  und  die 
Ergebnisverwendung für das vergangene Geschäftsjahr zu beschließen. Anschließend hat die 
Offenlegung entsprechend der Vorgaben im Gesellschaftsvertrag zu erfolgen.

Der Jahresabschluss wurde auftraggemäß von den Prüfern der Dr. Leyh, Dr. Kossow & Dr. 
Ott  KG  Wirtschaftsprüfungsgesellschaft,  Köln,  geprüft.  Mit  der  Prüfung  des 
Jahresabschlusses 2009 wurde im Wege des Umlaufbeschlusses die Wirtschaftsprüfungs- und 
Steuerberatungsgesellschaft DHPG Dr. Harzem & Partner KG beauftragt. In der folgenden 
Sitzung des Aufsichtsrats wird dieser den Jahresabschluss 2008 prüfen.

Der Stadt Bergisch Gladbach als Gesellschafterin wird vorgeschlagen, den Jahresfehlbetrag 
aus der Kapitalrücklage abzudecken.

Der Jahresabschluss 2008 inklusive Anhang und der Lagebericht sind als Anlage beigefügt. 

Dem vorliegenden Entwurf des Prüfungsberichtes sind folgende Feststellungen der Dr. Leyh, 
Dr. Kossow & Dr. Ott KG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, Köln, zur Ordnungsmäßigkeit der 
Rechnungslegung zu entnehmen:
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1. Buchführung und weitere geprüfte Unterlagen  

Die Bücher der Gesellschaft sind ordnungsgemäß geführt. Die Organisation der Buchführung, das 
rechungslegungsbezogene  interne  Kontrollsystem,  der  Datenfluss  und  das  Belegwesen 
ermöglichen die vollständige, richtige,  zeitgerechte und geordnete Erfassung und Buchung der 
Geschäftsvorfälle. Der Kontenplan ist ausreichend gegliedert. 

Nach unseren Feststellungen entsprechen die Buchführung und die weiteren geprüften Unterlagen 
den gesetzlichen Vorschriften einschließlich der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung und 
den ergänzenden Bestimmungen des Gesellschaftsvertrages.

2. Jahresabschluss  

Auf Basis des von uns geprüften Vorjahresabschlusses wurden die Bilanz und die Gewinn- und 
Verlustrechnung ordnungsgemäß aus der Buchführung und den weiteren geprüften Unterlagen 
abgeleitet.  Die  Eröffnungsbilanzwerte  wurden  zutreffend  aus  dem  Vorjahresabschluss 
übernommen. Ansatz-, Ausweis- und Bewertungsvorschriften wurden beachtet. 

Nach  unserer  abschließenden  Prüfung  entspricht  der  Jahresabschluss  den  gesetzlichen 
Vorschriften einschließlich der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung und den ergänzenden 
Bestimmungen des Gesellschaftsvertrages.

3. Lagebericht  

Der Lagebericht entspricht den gesetzlichen Vorschriften und den ergänzenden Bestimmungen des 
Gesellschaftsvertrages. Er enthält die nach § 289 HGB notwendigen Erläuterungen und Angaben 
richtig und vollständig. Er steht mit dem Jahresabschluss und den bei der Prüfung gewonnenen 
Erkenntnissen  in  Einklang  und  vermittelt  eine  zutreffende  Vorstellung  von  der  Lage  des 
Unternehmens.  Die  wesentlichen  Chancen  und  Risiken  der  zukünftigen  Entwicklung  werden 
zutreffend dargestellt.

4. Feststellungen im Rahmen der Prüfung nach § 53 HGrG  

Bei  unserer  Prüfung  haben  wir  auftragsgemäß  (§  16  Abs.  4  des  Gesellschaftsvertrages)  die 
Vorschriften des § 53 Abs. 1 Nr. 1 und 2 HGrG und die hierzu vom IDW nach Abstimmung mit 
dem Bundesministerium der Finanzen, dem Bundesrechnungshof und den Landesrechnungshöfen 
veröffentlichten Fragenkatalog gemäß IDW Prüfungsstandard „Bericht über die Erweiterung der 
Abschlussprüfung nach § 53 HGrG (IDW PS 720) beachtet.

Dementsprechend  haben  wir  auch  geprüft,  ob  die  Geschäfte  ordnungsgemäß,  d.h.  mit  der 
erforderlichen  Sorgfalt  und  in  Übereinstimmung  mit  den  einschlägigen  handelsrechtlichen 
Vorschriften und den Bestimmungen des Gesellschaftsvertrages und der Geschäftsordnung für die 
Geschäftsführung geführt worden sind.

Die erforderlichen Feststellungen haben wir in diesem Bericht und in der Anlage 8 des Berichtes 
dargestellt. Über diese Feststellungen hinaus hat unsere Prüfung keine Besonderheiten ergeben, 
die nach unserer Auffassung für die Beurteilung der Ordnungsmäßigkeit  der Geschäftsführung 
von Bedeutung sind.

5. Bestätigungsvermerk  

Wir haben unsere Jahresabschlussprüfung nach § 317 HGB unter Beachtung der vom Institut der 
Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestellten deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Abschlussprüfung 
vorgenommen. 
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Wir sind der  Auffassung,  dass  unsere  Prüfung eine hinreichend sichere  Grundlage für  unsere 
Beurteilung bildet. 

Unsere Prüfung hat zu keinen Einwendungen geführt.

Nach unserer Beurteilung aufgrund der bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnisse entspricht der 
Jahresabschluss  den  gesetzlichen  Vorschriften  und  den  ergänzenden  Bestimmungen  des 
Gesellschaftsvertrages  und  vermittelt  unter  Beachtung  der  Grundsätze  ordnungsmäßiger 
Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- 
und Ertragslage der Gesellschaft.  Der Lagebericht steht im Einklang mit  dem Jahresabschluss, 
vermittelt insgesamt ein zutreffendes Bild von der Lage der Gesellschaft und stellt die Chancen 
und Risiken der künftigen Entwicklung zutreffend dar.

Geschäftsverlauf der Gesellschaft

Die Stadtverkehrsgesellschaft weist zum 31.12.2008 einen Fehlbetrag aus der Gewinn- und 
Verlustrechnung in Höhe von rd. 170 T€ (Vj. rd. -161 T€) aus. Dieser Verlust muss gem. 
Gesellschaftsvertrag durch die Gesellschafterin Stadt Bergisch Gladbach abgedeckt werden. 
Unter Berücksichtigung der bisher gezahlten Zuschüsse für 2008 ergibt sich damit derzeit 
eine Verbindlichkeit gegenüber der Stadt (Überzahlung) in Höhe von 18.175,49 €. (Vj. rd. 22 
T€)

Die Gesellschaft weist zum 31.12.08 einen Kassenbestand von rd. 73 T€ (Vj. rd. 62 T€) aus. 
Die Sonstigen Erträge beliefen sich auf rd. 114 T€ (Vj. rd. 112 T€). Außerdem wurde der 
Kreiszuschuss  ÖPNV  wie  im  Vorjahr  mit  106.293,51  €  als  Ertrag  verbucht.  Bei  den 
Aufwendungen sind keine gravierenden Änderungen zum Vorjahr zu verzeichnen.

In 2008 erhält die Gesellschaft lt. Kapitalflussrechnung einen Zuschuss von 170 T€ (Vj.161 
T€).

Insgesamt macht die Lage der Stadtverkehrsgesellschaft deutlich, dass sie auf die ständige 
liquide Unterstützung der Stadt Bergisch Gladbach angewiesen ist. 

Zu 2)
Die Entlastung des Geschäftsführers und der Mitglieder des Aufsichtsrates erfolgt durch die 
Gesellschafterversammlung. 

Aufgrund des Prüfungsergebnisses bestehen keinerlei Bedenken, die Entlastung zu erteilen.

Der Aufsichtsrat wird in seiner folgenden Sitzung voraussichtlich eine Empfehlung für die 
Entlastung des Geschäftsführers ausgesprochen.

Anlagen
Bilanz
Gewinn- und Verlustrechnung
Anhang
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Lagebericht

Verbindung zur strategischen Zielsetzung
Handlungsfeld: 4.4
Mittelfristiges Ziel:
Jährliches Haushaltsziel:
Produktgruppe/ Produkt:

Finanzielle Auswirkungen 

1. Ergebnisrechnung/ Erfolgsplan laufendes Jahr Folgejahre
Ertrag   0 €  0 €
Aufwand   0 €  0 €
Ergebnis   0 €  0 €
     
2. Finanzrechnung 
(Investitionen oberhalb der    festgesetzten 
Wertgrenzen gem. § 14 GemHVO)/ 
Vermögensplan

laufendes Jahr Gesamt

Einzahlung aus Investitionstätigkeit 0 € 0 €
Auszahlung aus 
Investitionstätigkeit 0 € 0 €
Saldo aus Investitionstätigkeit  0 € 0 €

Im Budget enthalten ja
nein
siehe Erläuterungen
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